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A 0240/2023 (BJD) 

Auftrag Michael Ochsenbein (Die Mitte, Luterbach): Aufwendungen für die Berech-

nung des Planungsausgleichsmehrwerts fair teilen (14.11.2023)  

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Planungsausgleichsgesetz (PAG) so anzupassen, dass 

sich der Kanton in denjenigen Fällen, in denen Abgaben an eben diesen fliessen, an den fi-

nanziellen Aufwendungen der Gemeinde zur Erhebung der Ausgleichsabgabe hälftig betei-

ligt. 

 

Begründung 14.11.2023: schriftlich. 

 

Im Planungsausgleichsgesetz ist festgehalten, dass die Festsetzung der Ausgleichsabgabe bei 

kommunalen Nutzungsplänen durch die Einwohnergemeinden erfolgt. Die Kosten im Zu-

sammenhang mit der Festsetzung inkl. Erarbeitung einer Vereinbarung tragen die für die 

Festsetzung zuständigen Einwohnergemeinden. 

Die Einwohnergemeinden können, müssen aber nicht, eine Abgabe von maximal 20 % fest-

setzen. Aus Erfahrung der bisherigen Planungsausgleichsmehrwertberechnungen ist festzu-

halten, dass die erzielten Abgaben nur knapp die finanziellen Aufwendungen der Gemeinde 

übertroffen haben. 
In jenen Fällen, in welchen Einwohnergemeinden auf eine eigene Abgabe verzichtet haben, 

erbringt die Gemeinde eine nicht unerhebliche finanzielle Leistung, ohne davon zu partizipie-

ren.  

Da sowohl der Kanton wie auch die Gemeinde vom Planungsausgleichsmehrwert profitieren, 

sollen auch die Aufwendungen zu dessen Berechnung je hälftig getragen werden. 

 

Unterschriften: 1. Michael Ochsenbein (1) 


